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Rechte des Pächters

Kein Rotwild im 

Hochwildrevier
Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

1. „Hat die Pachtsache zur 
Zeit der Überlassung an den 
Pächter einen Mangel, der ih-
re Tauglichkeit zum vertrags-
gemäßen Gebrauch aufhebt, 
oder entsteht während der 
Pachtzeit ein solcher Mangel, 
so ist der Pächter für die Zeit, 
in der die Tauglichkeit aufge-
hoben ist, von der Entrich-
tung des Pachtzinses befreit. 
Für die Zeit, während der die 
Tauglichkeit gemindert ist, 
hat er nur einen angemessen 
herabgesetzten Pachtzins zu 
entrichten. Eine unerhebliche 
Minderung der Tauglichkeit 
bleibt außer Betracht. Das gilt 
auch, wenn eine zugesicherte 
Eigenschaft fehlt oder später 
wegfällt.“ § 581 Abs. 2, § 536 
Abs. 1 und Abs. 2 Bürgerliches 
Gesetzbuch
2. „Jede Vertragspartei kann 
das Pachtverhältnis aus wich-
tigem Grund außerordentlich 
fristlos kündigen. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesonde-
re vor, wenn dem Pächter der 
vertragsgemäße Gebrauch 
der Pachtsache ganz oder 
zum Teil nicht rechtzeitig ge-
währt oder wieder entzogen 
wird.“ § 543 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Nr. 1 Bürgerliches Ge-
setzbuch

II. Der Sachverhalt

Am 1. April 1998 pachtete A. 
einen Eigenjagdbezirk der 
Stadt X. für zwölf Jahre. Laut 
Pachtvertrag handelte es sich 
hierbei um ein „Hochwildre-

vier“. Die Verpächterin hat 
eine „Gewähr für die Größe 
und Ergiebigkeit der Jagd“ im 
Pachtvertrag ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Mit Wirkung vom 1. April 
2004 trat B. an die Stelle des 
A. in den Pachtvertrag ein. 
Nach einiger Zeit stellte er 
fest, dass in dem Revier seit 
2004 Rotwild nicht mehr als 
Standwild vorkam. Er min-
derte daher den Pachtpreis 
und forderte für die Pacht-
jahre 2004/05 und 2005/06 
die Rückzahlung des Diffe-
renzbetrages.

Die Verpächterin entgeg-
nete, dass die Eigenschaft als 
Hochwildjagd nur zu Beginn 
des Pachtvertrages bei Über-
nahme der Jagd vorliegen 
müsse, danach sei es Sache 
des Pächters, durch geeignete 
Hegemaßnahmen selbst für 
den Erhalt des Hochwildes zu 
sorgen.

Das Landgericht hat den 
Jagdbezirk als Niederwildre-
vier eingestuft und eine Min-
derung des Pachtpreises auf 
die Höhe des Durchschnitts-
preises für vergleichbare Nie-
derwildreviere der Umgebung 
für rechtmäßig gehalten. Au-
ßerdem stellte es fest, dass der 
Pachtvertrag nach neun Jah-
ren endet. Das Oberlandesge-
richt kam zu dem Ergebnis, 
dass die Verpächterin den 
Vertrag zu Beginn erfüllt ha-
be, weil zu jener Zeit noch 
Rotwild als Standwild vorge-
kommen sei. Danach sei es 
Sache des Pächters gewesen, 
den Hochwildbestand durch 

Hegemaßnahmen zu erhal-
ten. Das Ende des Pachtver-
trages hat es auf den 31.3.08 
festgesetzt. Hiergegen hat der 
Pächter Revision eingelegt.  

III. Das Urteil

Der Bundesgerichtshof gab 
dem Pächter Recht. Bei einem 
nachträglichen Wegfall der 
Eigenschaft als Hochwildre-
vier liege ein Mangel im 
Sinne der §§ 581 Abs. 2, 536 
Abs. 1 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) vor, für den die 
Verpächterin gewährleis-
tungspfichtig sei. Dagegen sei 
eine Anpassung (Verkürzung) 
der Dauer des Pachtvertrages 
wegen Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage nicht mög-
lich, weil die Regelungen 
über den Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage im Anwen-
dungsbereich der pachtrecht-
lichen Gewährleistungsvor-
schriften (§§ 581 Abs. 2, 536 
ff BGB) grundsätzlich ausge-
schlossen seien. 

Bei Mängeln der Pacht-
sache gestehe das Gesetz al-
lein dem Pächter bestimmte 
Rechte zu, nämlich Minde-
rung des Pachtpreises, Scha-
densersatz- und Aufwen-
dungsersatzansprüche nach 
§§ 536 ff BGB sowie fristlose 
Kündigung aus wichtigem 
Grund gemäß § 543 Abs. 2 
Nr. 1, Abs. 3 und Abs. 4 BGB. 

1. Vorliegen  
eines Mangels

Gegenstand eines Jagdpacht-
vertrages sei das Jagdaus-
übungsrecht an einem Jagd-J
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bezirk. Es handle sich daher 
um eine Rechtspacht, für die 
über § 581 Abs. 2 BGB die 
mietrechtlichen Vorschriften 
über die Gewährleistung we-
gen Sachmängeln entspre-
chend gelten. 

Nach diesen Regeln liege 
ein Mangel vor, wenn eine für 
den Pächter nachhaltige Ab-
weichung des tatsächlichen 
Zustands (Hochwild fehlt) 
vom vertraglich geschuldeten 
Zustand (Hochwild vorhan-
den) gegeben sei, sofern da-
durch die Tauglichkeit zu dem 
vertragsgemäßen Gebrauch 
(Bejagung von Hochwild) un-
mittelbar aufgehoben oder ge-
mindert werde.

Diese Voraussetzungen 
seien im vorliegenden Falle 
gegeben. Denn nach § 8 Aus-
führungsverordnung zum 
Bayerischen Jagdgesetz müsse 
in Bayern in einem Hoch-
wildrevier zum Hochwild ge-
hörendes Schalenwild außer 
Schwarzwild regelmäßig er-
legt werden. Ein Vorkom-
men, das während der Jagd-

zeit nicht ständig im Revier 
stehe (Wechselwild), genüge 
nicht und mache daher einen 
Jagdbezirk noch nicht zu 
einem Hochwildrevier. Eben-
so wenig reiche es aus, dass 
der Jagdbezirk in einem Rot-
wildgebiet liege, vielmehr 
müsse Rotwild als Standwild 
vorkommen.

  Ausweislich des eingehol-
ten Sachverständigengutach-
tens stehe fest, dass Rotwild 
im Jagdbezirk nicht mehr als 
Standwild, sondern nur noch 
unregelmäßig als Wechsel-
wild anzutreffen sei. Damit 
fehle es erheblich an der ver-
traglich vereinbarten Be-
schaffenheit des Jagdbezirks. 
Das Fehlen der Eigenschaft 
eines Hochwildrevieres stelle 
daher einen Mangel im Sinne 
des Gesetzes dar, für den der 
Verpächter gewährleistungs-
pflichtig sei.

2. Kein Ausschluss 
der Gewährleistung

Dem stehe nicht entgegen, 
dass die Verpächterin im 

Pachtvertrag ausdrücklich  
„keine Gewähr für die Größe 
und Ergiebigkeit der Jagd“ 
übernommen habe; denn 
dieser Passus enthalte ledig-
lich einen Ausschluss der Ge-
währleistung für eine be-
stimmte Abschusshöhe. Die 
Notwendigkeit, dass zum 
Hochwild gehörendes Scha-
lenwild außer Schwarzwild 
überhaupt im Revier als 
Standwild vorkommen müs-
se, entfalle dadurch nicht 
(ebenso OLG Koblenz, Urteil 
v. 26.11.1999 – 10 U 376/99 -; 
OLG Köln, Urteil v. 10.1.1990 
– XIII U 210/87-).

3. Nur der 
Verpächter haftet 

Nicht zutreffend sei schließ-
lich der Einwand der Ver-
pächterin, die Eigenschaft 
eines Hochwildrevieres müs-
se nur zu Beginn des Pacht-
vertrages gegeben sein, da-
nach sei es infolge der Hege-
pflicht Sache des Pächters, sie 
zu erhalten. Zwar treffe es zu, 
dass die Hegepflicht auf den 

Pächter übergehe; das bedeu-
te aber nicht, dass der Pächter 
den Erhalt des Revieres als 
Hochwildjagd sicherzustellen 
habe und somit ihn das Risi-
ko des Fehlens von Hochwild 
treffe. Denn der Wildbestand 
sei von zahlreichen weiteren 
Faktoren abhängig, die au-
ßerhalb des Einflussbereichs 
eines Pächters lägen und al-
lein der Risikosphäre des Ver-
pächters zuzuordnen seien 
(z. B. Lage, Größe, Form und 
Beschaffenheit des Revieres, 
Art und Umfang der Nutzung 
des Waldes und der angren-
zenden Flächen). Es sei daher 
verfehlt, den Verpächter auf 
diese Weise von seiner grund-
sätzlichen  Pflicht zur Ver-
schaffung eines Hochwildre-
vieres zu entlasten. Bundes-
gerichtshof, Urteil vom 
21.2.2008 – III ZR 200/07 –

IV. Anmerkungen

Endlich eine Entscheidung 
des obersten Gerichts zu die-
sem wichtigen Thema. Das 
Urteil ist zwar nach baye-
rischem Landesrecht ergan-
gen, es gilt aber auch für alle 
übrigen Bundesländer, in de-
nen bei einem als „Hoch-
wildrevier“ oder „Rotwild-
jagd“ verpachteten Jagdbe-
zirk zum Hochwild gehö-
rendes Schalenwild außer 
Schwarzwild als Standwild 
vorkommen muss. Das dürf-
te in all jenen Ländern der 
Fall sein, in denen das Lan-
desrecht eine Hochwildjagd 
nicht anders definiert.  Denn 
in Jägerkreisen versteht man 
unter einer Hochwildjagd ei-
nen Jagdbezirk, in dem je-
denfalls zur Jagdzeit zum 

Rotwild macht ein Jagdrevier 

wertvoll. Ist keines mehr 

vorhanden, muss der 

Verpächter Abstriche bei 

der Pacht hinnehmen.
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Hochwild zählendes Scha-
lenwild außer Schwarzwild 
als Standwild vorkommt und 
im Abschussplan zur Erle-
gung freigegeben ist. Nur da-
für ist der Pächter bereit, ei-
nen weitaus höheren Pacht-
preis zu zahlen als für ein 
Niederwildrevier (Oberlan-
desgericht Bamberg, Urteil 
vom 4.7.2002 – 1 U 38/00 -). 

Stets ist erforderlich, dass 
die Jagd oder das Revier im 
Pachtvertrag ausdrücklich als 
„Hochwildjagd“, „Rotwild-
jagd“ o. ä. bezeichnet wird. 
Mündliche Auskünfte und 
Zusagen sowie Angaben in 
Inseraten und Ausschrei-
bungen über den Jagdbezirk 
werden nicht Bestandteil des 
Pachtvertrages und begrün-
den daher auch keine Ver-
tragsrechte, sondern allenfalls 
sonstige Rechte, z. B. Anfech-

tung des Vertrages wegen arg-
listiger Täuschung, Schadens-
ersatzansprüche und andere. 

Steht im Pachtvertrag, dass 
Hochwild oder Rotwild usw. 
als „Wechselwild“ vorkommt, 
so muss auch diese Angabe 
zutreffen, da sie eine wertstei-
gernde Eigenschaft darstellt. 

Kennt der Pächter bei Ab-
schluss des Pachtvertrages 
den Mangel, sind seine An-
sprüche ausgeschlossen. 
Gleiches gilt bei grob fahrläs-
siger Unkenntnis des Päch-
ters, außer der Verpächter hat 
den Mangel arglistig ver-
schwiegen. Nimmt der Päch-
ter das mangelhafte Revier 
an, obwohl er den Mangel 
kennt, so kann er seine Rech-
te aus § 536 BGB nur geltend 
machen, wenn er sich diese 
bei der Annahme vorbehal-
ten hat (§ 536b BGB). Einem 

Pächter ist daher dringend 
anzuraten, dass er bei nicht 
oder nicht mehr vorhande-
nem Hochwild den vollen 
Pachtpreis nur mit dem 
schriftlichen Vermerk „Vor-
behaltlich der Rechte aus §§ 
536 ff BGB wegen fehlenden 
Hochwildes“ bezahlt, damit 
er sich all seine Rechte be-
wahrt.

V. Ergebnis

Bei fehlendem Hochwild in 
einem als Hochwildjagd ver-
pachteten Jagdbezirk stehen 
dem Pächter grundsätzlich 
folgende Rechte zu:
1. Behalten des Revieres und 
Minderung des Pachtpreises 
auf die durchschnittliche Hö-
he vergleichbarer Niederwild-
reviere der Umgebung. Die 
Minderung kann auch für die 
Vergangenheit geltend ge-

macht werden, insbesondere 
wenn der volle Pachtpreis 
nur unter Vorbehalt gezahlt 
wurde. Eine mehrjährige Wei-
terzahlung des vollen Pacht-
preises ohne Vorbehalt kann 
als Verzicht auf die Minde-
rung angesehen werden
(Oberlandesgericht Zweibrü-
cken, Beschluss vom 
25.6.2003 – 8 U 8/03 -).
2. Fristlose Kündigung des 
Pachtvertrages, zusätzlich 
rückwirkende Minderung des 
Pachtpreises und Rückforde-
rung der Überzahlung, je 
nach Sachlage auch Scha-
densersatz.
3. Bei arglistiger Täuschung: 
Anfechtung des Pachtver-
trages und Rückforderung des 
seit Beginn des Vertrages ge-
zahlten Pachtzinses, je nach 
Sachlage auch Schadens-
ersatz. R
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